
Verbeamtung trotz Varikozele
Beitrag von „golum“ vom 27. Oktober 2022 21:23

Zitat von Meer

Die Öffnungsklausel gilt aber nur, wenn man an öffentlichen Schulen ist. Mit
Planstelleninhabervertrag an einer Ersatzschule hat man da, zumindest in NRW, Pech
und kann nur hoffen das auch hier die pauschale Beihilfe eingeführt wird

Meinst du damit bspw. Landesbeamtin/-beamter an einer Privatschule oder eine andere
Variante?

Ich kenne bspw. kirchliche Privatschulen, wo es sowohl Landesbeamte als auch Kirchenbeamte
gibt. Letztere müssen sich in der Regel etwas strenger an die 10 Gebote halten, von möglichen
Auswirkungen auf die PKV wusste ich bisher nichts.

Ok, fassen wir mal zusammen. Wenn man zweifelt, sollte man in jedem Fall aufpassen:

* Frühzeitig prüfen, welche PKVen an der Öffnungsaktion teilnehmen.

* Immer die Anwartschaft nach dem Ref weiterführen.

* ggf. Sonderregeln bei bestimmten Schulen beachten (Ersatzschule/Privatschule, Status als
Beamtin/Beamter)
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